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Bekanntmachung Nr. 021/2012 vom 25.04.2012

Bekanntmachung

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB in der
Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zuletzt gültigen Fassung und öffentli-
che Auslegung gem. § 3 (2) BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in
der zurzeit gültigen Fassung des Entwurfes zum Bebauungsplan Nr. 10 - Adenauerring
- 4. Änderung im Stadtteil Setterich.

Der Rat der Stadt Baesweiler hat in der Sitzung am 24.04.2012 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 10 - Adenauerring -, 4. Änderung  gem. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.
Die Durchführung erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a. Die öffentliche
Auslegung des Entwurfes zum Bebauungsplan Nr. 10 - Adenauerring -, 4. Änderung ist
gem. § 3 (2) BauGB beschlossen worden.
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Plangebietsabgrenzung:

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 10 - Adenauerring -, 4. Änderung liegt im
Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 10, Gemarkung Setterich, Flur
7 und umfasst Teilbereiche der Flurstücke 70, 71, 72, 101 sowie die Flurstücke 100,
267,268 und 233. Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 6.100 qm (0,61 ha).

Die genaue räumliche Abgrenzung ist zeichnerisch festgesetzt.

Ziel und Zweck der Planung:

Im Zuge der Vermessung der Elisabethstraße wurde eine Abweichung zwischen Bestand
und Festsetzung der Verkehrsfläche innerhalb des Bebauungsplanes festgestellt. 

Die Änderung des Bebauungsplanes soll die tatsächliche Lage der Elisabethstraße auf-
nehmen. A-Fläche und Baugrenzen sollen angepasst werden. 

Ziel der Planung ist die Verschiebung der Baugrenzen sowie der A-Fläche entlang der
Elisabethstraße, um den Abstand, den der Bebauungsplan ursprünglich vorsah, herzu-
stellen.

Durch die Anpassung der Baugrenzen wird der  Bereich der Grundstücke, der als Garten
genutzt werden kann größer und damit auch attraktiver.

Durch die Verschiebung des Baufensters wird kein weiteres Baurecht geschaffen.

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB:

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 - Adenauerring  -, 4. Änderung liegt mit der
Begründung  in der Zeit vom

03.05.2012 bis 04.06.2012 einschließlich

in der Planungsabteilung der Stadt im Verwaltungsgebäude Baesweiler, Mariastraße 2,
Zimmer 302, während der angegebenen Dienststunden öffentlich aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abge-
geben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden
können.
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Dienststunden:

montags, mittwochs und freitags 08.30 - 12.00 Uhr

dienstags 08.30 - 12.00 Uhr
14.00 - 17.30 Uhr

donnerstags 08.30 - 12.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr

montags, mittwochs und freitags nachmittags geschlossen.

Baesweiler, 25.04.2012
Der Bürgermeister

(Dr. Linkens)


